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Richtlinien Uiber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Forderung der Pferdezucht und -haltung
RdErl. d. Ministeriums fir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten
1B 5-2430.6-5439 v. 6.2.1985

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land Nordrhein-Westfalen gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (VV zur LHO — SMBI. NRW. 631) Zuwendungen flr
die Erhaltung und Verbesserung der Zuchtgrundlage in der nordrhein-westfalischen Pferdezucht
im Rahmen der tierzuchtrechtlichen Bestimmungen (Tierzuchtgesetz vom 22. Januar 1998 -
BGBI. | S. 145 -) und dazu ergangene Rechtsverordnungen) und der Zuchtprogramme der aner-
kannten Zlchtervereinigungen.

1.2

Ein Anspruch Antragstellender auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entschei-
det die Bewilligungsbehoérde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verflig-
baren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Férderung

Erhaltung und die Verbesserung der Zuchtgrundlage fir in Nordrhein-Westfalen geborene
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2.1
Stuten der Rassen:
Warmblut, Kaltblut, Kleinpferde tiber 117 cm StockmaB und Ponys bis 117 cm StockmaB,

2.2
Kaltbluthengst- und —stutfohlen.

3
Zuwendungsempfanger

Pferdezichter (Einzelzlichter, Genossenschaften und rechtsfahige Vereine), die ihren standigen
Wohnsitz bzw. Sitz im Land Nordrhein-Westfalen haben und Mitglied einer vom Land Nordrhein-
Westfalen anerkannten Zichtervereinigung sind und deren Pferdebestand sich standig im Lande
Nordrhein-Westfalen befindet.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Zuwendungsempfangende haben

411

einen Abstammungsnachweis einer nach Nr. 3 anerkannten Ziichtervereinigung vorzulegen und
nachzuweisen, dass fiir Hengste, Hengstmiitter und Fohlen nach Nr. 4.1.2.1.2 die Bedingungen
der jeweiligen Zuchtbuchordnungen erflllt sind,

4.1.2
ein Bewertungsergebnis des Zuchtverbandes vorzulegen, das den Nachweis

41.21
in den Fallen nach Nr. 2.1

4.1.2.1.1 der Vorstellung auf einer Stutenschau im Alter von 3 Jahren,

4.1.2.1.2 der Geburt von 2 Fohlen bis zum Alter von 7 Jahren, die im Jahr der Geburt dem Zucht-
verband vorgestellt worden sind,

4.1.2.1.3 fUr Stuten der Rasse Warmblut Uber eine erfolgreiche Teilnahme an einer Zuchtstuten-
prifung,

41.2.2
in den Fallen nach Nr. 2.2

4.1.2.2.1 der Vorstellung der Kaltblutstut- und -hengstfohlen beim Zuchtverband im Jahr der Ge-
burt,

4.1.2.2.2 der Vorstellung der Kaltbluthengstfohlen zur Kérung im Alter von 2 Jahren,

4.1.2.2.3 der Vorstellung der Kaltblutstutfohlen zur Stutbuchaufnahme im Alter von 3 Jahren
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enthalt.

5
Art, Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1

Zuwendungsart: Projektférderung; Férderungsrahmen 100 v. H.,
Bagatellgrenze: 500,- Euro,

in den Fallen der Nrn. 5.4.2 und 5.4.3. 250,- Euro

5.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss (Pramie)

5.4
Bemessungsgrundlage (Hohe der Zuwendung)

5.4.1
Warmblut- und Kaltblutstuten 511,29 Euro

5.4.2
Kleinpferde- und Ponystuten 255,65 Euro

5.4.3
Kaltblutfohlen:

Stut- und Hengstfohlen im Jahr der Geburt 255,65 Euro
Hengstfohlen im Alter von 2 Jahren 255,65 Euro
Stutfohlen im Alter von 3 Jahren 255,65 Euro

6
Sonstige Nebenbestimmungen

Zuwendungsempfangende kdonnen Férderungsmittel auch an Dritte auszahlen, wenn sie sich zur
Erflllung ihrer Aufgaben dieser bedienen und ihre Verantwortung als Projekttrager erhalten
bleibt.

7
Verfahren

7.1

Der Antrag ist innerhalb von 12 Monaten nach Erflllung der Zuwendungsvoraussetzungen spa-
testens bis zum 31. Oktober nach dem Muster der Anlage 1 beim Direktor der Landwirtschafts-
kammer als Landesbeauftragter (Bewilligungsbehorde) zu stellen. Dieser regelt auch das Verfah-
ren nach Nr. 4.1.2.1.1.
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7.2
Der Zuwendungsbescheid ist nach dem Muster der Anlage 2 zu erteilen.

7.3
Die Zuwendungen werden nach der Bewilligung ausgezahlt.

7.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Nachweis der Verwendung wird durch die Angaben im Antrag in Verbindung mit dem Zu-
wendungsbescheid gefihrt.

7.5

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und
die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in diesen
Forderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.

8
In-Kraft-Treten

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 1985 in Kraft.
<![if 'supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

MBI. NRW. 1985 S. 200, geandert durch RdErl. v. 21.8.1991 (MBI. NRW. 1991 S. 1340),
4.8.2000 (MBI. NRW. 2000 S. 954), 14.11.2001 (MBI. NRW. 2001 S.1572).
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1154-815-smbl_7824_19850206_a_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1154-816-smbl_7824_19850206_a_anlage2.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Pferdezucht und –haltung RdErl. d. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten II B 5 –2430.6-5439 v. 6.2.1985 
	Anlagen


